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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 

Bürgerentscheid zum Erhalt der bestehenden Ubbo-Emmius-Kliniken 

an den Standorten Aurich und Norden am 11. Juni 2017; 

Ermittlung und Feststellung des Briefabstimmungsergebnisses 

 

Zur Ermittlung und Feststellung des Briefabstimmungsergebnisses werden insgesamt 10 Briefab-

stimmungsvorstände eingesetzt, die am 11. Juni 2017 ab 15 Uhr im Kreishaus in Aurich, Fischteich-
weg 7-13, II. Obergeschoss, zusammentreten werden. 

 

Die Wahlhandlung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt. 

 

Aurich, 1. Juni 2017 

 

Der Kreisabstimmungsleiter  

- Weber - 
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B. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Haushaltssatzung der Stadt Emden für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Emden in seiner Sitzung am 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  145.774.900 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  161.940.700 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  1.307.000 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf 146.000 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  141.262.100 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  150.090.400 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  6.118.400 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  34.239.300 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  30.165.000 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  4.995.700 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  177.545.500 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  189.325.400 Euro 
 

§ 1 a 
 
Der Wirtschaftsplan des Betriebes 836 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2017 wird festgesetzt: 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  4.352.100 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  4.352.100 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 

1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
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2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  4.352.100 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  4.270.500 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  0 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit   12.000 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit   25.000 Euro 
 

§ 1 b 
 
Der Wirtschaftsplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents für das Haushalts-
jahr 2017 wird festgesetzt: 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  3.022.800 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  3.022.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf   0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.007.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.657.900 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  0 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit    340.000 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit    0 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Kernhaushaltes 
 
wird auf  8.015.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 836 Rettungsdienst werden Kredite nicht veranschlagt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents werden Kredite nicht ver-
anschlagt. 
 

§ 2 a – Konzernfinanzierung 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmi-

gung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2017 insgesamt aufgenommen werden 

dürfen, wird auf 22.150.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditio-

nen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung. 
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§ 3 
 
Im Finanzplan werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst werden Verpflichtungser-
mächtigungen nicht veranschlagt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents werden Verpflichtungser-
mächtigungen nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
 
wird auf   23.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 836 Rettungsdienst in Anspruch genommen wer-
den dürfen, 
 
wird auf  200.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents in 
Anspruch genommen werden dürfen, 
 
wird auf  300.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt 
festgelegt (hier nachrichtlich): 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 320 v. H. 
     (Grundsteuer A) 
 
 b) für die Grundstücke 480 v. H. 
     (Grundsteuer B)  
 
2.  Gewerbesteuer  420 v. H. 

§ 6 
 
Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen 
gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 
30.000 EURO nicht überschreiten. 
 

Wertgrenzen zur Einzelveranschlagung von Investitionen 

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 

GemHKVO einzeln darzustellen, wenn sie folgende Wertgrenzen erreichen: 
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    - Unbewegliches Vermögen und Investitionskostenzuschüsse 
 (ohne Straßenbaumaßnahmen) 250.000,-€ 
    - Straßenbaumaßnahmen 900.000,-€ 
    - Bewegliches und sonstiges immaterielles Vermögen 
 (ohne Feuerwehr) 50.000,-€ 
    - Feuerwehrinvestitionskonzept 250.000,-€ 
 
Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche / Folgekostenberechnungen 
Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO, die eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvesti-
tionsbedarf von folgenden Wertgrenzen erreichen: 
 
    - Straßenbaumaßnahmen 250.000,-€ 
    - Sonstiges Vermögen 50.000,-€ 
 
Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO, die eine einfache 
Folgekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtin-
vestition unterschreiten, aber mindestens 5.000,- € betragen. 
 
Emden, 22.02.2017 
 
Stadt Emden 
 
B. Bornemann 
Oberbürgermeister 
 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  

 

2.1  Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt 

 gemacht. 

 

2.2  Die nach § 120 Abs. 2 und nach § 130 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 3 i.V.m § 120 Abs. 2 NKomVG erfor-
 derlichen Genehmigungen sind durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport 

 am 01.06.2017 unter dem Aktenzeichen 32.18/10302-402(2017) erteilt worden. 

 

2.3  Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 12.06.2017 bis zum 20.06.2017 

 (an Werktagen) in Emden im Verwaltungsgebäude 1, Frickensteinplatz 2, Zimmer 424, zu fol-

 genden Öffnungszeiten Mo-Fr. 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und Mo-Do. 13:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Ein-

 sichtnahme öffentlich aus. 

 

Emden, 06.06.2017 
 

Stadt Emden 

 

B. Bornemann 

Oberbürgermeister 
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C. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. A 8 der Stadt Wiesmoor (Marktstraße) 

 
Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.05.2017 den Bebauungsplan 
Nr. A 8 mit den enthaltenen örtlichen Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Der Bebauungsplan Nr. A 8 tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. A 8 kann einschließlich seiner Begründung mit den örtlichen Bauvorschriften, 
der artenschutzrechtlichen Prüfung (Garten und Landschaft, Friedeburg, März 2017) und der schall-
technischen Stellungnahme (IEL Aurich, 11.04.2017)bei der Stadt Wiesmoor, Hauptstr. 193, 26639 
Wiesmoor, während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebau-
ungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Die für die Stellungnahme zu Schall angewandten Vorschriften und Regelwerke (u.a. DIN 18005-1, 
TA-Lärm) können ebenfalls bei der oben genannten Stelle eingesehen werden. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteilen, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 

 



- 292 - 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Wiesmoor unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Der Antrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 
Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

Wiesmoor, 02.06.2017 

 

Stadt Wiesmoor 

 

Der Bürgermeister 

Völler 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 

Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-

weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


